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s
4) Der Militair - Co mmission Be¬

kanntmachung vom 7. Jan . 1820.
xubl . Za nuar 20. o. a. m

Zur Vermeidung der bei der Militair- Vaulisnz-r-i- ^ !
Commission wiederholt vorgekommenen êr
schwerden über Nichterfüllung mehrerer Num- Nummern- A
mertausch- Contracte durch unterlassene Si- Tausch-Con- ^
cherheitsbeftellung ist folgende Bekanntma-^ung'd«- Ĵn-
chung. nothwendig erachtet worden. groffation den

Zeder Wehrpflichtige, dem künftig ein^ ^ °"̂ ch
Nuimuertausch bewilligt wird, hat zur Si - Nummer-
cherheit seines Stellvertreters sofort bei Ab- TauscĥCon-
schließnng des Contracts Hieselbst entweder
durch einen Amts - Attest zu bescheinigen, daß
er mit liegenden Gründen, die für die aus¬
gelobte Gratisicationssumme eine völlig hin¬
reichende Sicherheit gewähren, ansässig sey,
oder einen beym Amte anfgenommenen und
von diesem als gültig attestirten Bürgschafts-
schein eines völlig sichern ansässigen Bürgen,
als welcher auch der Vater , die Mutter oder
ein anderer Verwandter oder die Vormünder
des Wehrpflichtigen angenommen werden kön¬
nen, zu produciren, oder endlich seinen Bür¬
gen bei Abschließung des Contracts Hieselbst
sogleich zu sistiren, der sich alsdann für die
Erfüllung desselben als Selbstschuldner ver¬
pflichten muß.

Uebrigens soll zur Beseitigung aller fer-
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